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Demonstration: Klimagerechtigkeit, Klimaschutz, So-
lidarität mit den Betroffenen vom Klimawandel 
 
Demonstrationszug  und Kundgebung am 05.11.2017 in Manheim - alt 
 

 
    
    
 Kerpen, 27.10.2017 
 
 
 
 
 
Durch die Versammlungsbehörde des Polizeipräsidiums Aachen wurde die Demonstration „Kli-
magerechtigkeit, Klimaschutz, Solidarität mit den Betroffenen vom Klimawandel“ mit Kundge-
bung auf dem Marktplatz Kerpen-Manheim-alt am 05.11.2017 voraussichtlich in der Zeit ab 7:30 
Uhr bis 10:00 Uhr bestätigt. 
 
Die Teilnehmenden sammeln sich bis 7:30 Uhr auf dem Marktplatz Manheim-alt zu einer 30 
minütigen Auftaktkundgebung. Dabei werden verschiedene geladene Gäste Redebeiträge dar-
bieten. Der anschließende Demonstrationszug folgt dann weiter über die Forsthausstraße und 
Berrendorfer Straße weiter über die Brücke der ehemaligen Autobahn BAB 4 bis zur Kreuzung  
Berrendorfer Straße/ An den Waldhöfen. Dort biegt der Demonstrationszug ab links in den 
Feldweg. 
Mit einer erneuten Kundgebung endet die Versammlung gegen 10.00 Uhr auf einem Grund-
stück des BUND NRW e.V. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, welche Straßen von einer möglichen Sperrung 
betroffen sind. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass zumindest im genannten 
Zeitraum die Zufahrten zum Marktplatz gesperrt werden. Darüber hinaus ist im gesamten Be-
reich der Demonstration mit verkehrlichen Behinderungen zu rechnen. 
 
Das Ordnungsamt Kerpen weist eingehend darauf hin, dass sowohl eventuelle Sperrungen der 
Zufahrten und auch mögliche Haltverbote im Demonstrations- und Kundgebungsbereich kon-
trolliert werden. 
 
Der Erste Beigeordnete Christian Canzler bittet die Bürgerinnen und Bürger aus Manheim-alt 
und insbesondere die betroffenen Anliegerinnen und Anlieger um Verständnis für die kurzfristi-
gen Absperrmaßnahmen; nur so kann sichergestellt werden, dass die über das Grundgesetz 
geschützte Versammlungsfreiheit ohne Einschränkungen und Gefahren für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Kundgebung gewährleistet werden kann. 


